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Ü-50 Fußball-Westfalenmeisterschaft 2011 

 
Durchführungsbestimmungen 

 
 
Teilnahmevoraussetzungen 
 
Die Spieler müssen in diesem Jahr 50 Jahre alt sein oder werden und eine Spielberechtigung 
für ihren Verein haben. „Leihspieler“ sind nicht spielberechtigt. 
 
Spielerzahl/Spielfeld/Spieldauer 
 
Eine Mannschaft besteht aus sechs Spielern (fünf Feldspieler und ein Torwart) mit bis zu 
sechs Auswechselspielern. 
 
Es wird auf Kleinfeld mit Jugendtoren gespielt. Der Strafraum ist 9 m lang; Strafstoßmarke 9 
m. 
Die Spielzeit beträgt 1 x 25 Minuten. 
 
Austragungsmodus 
 
Die Spiele werden als Punktespiele nach den Bestimmungen des § 33 SpO/WFLV 
ausgetragen. Wird eine andere Spielzeit festgelegt, so ist dies vor dem Spiel schriftlich zu 
vereinbaren. 
 
Spielregeln 
 
Grätschaktionen jeder Art sind verboten 
 
Die Abseitsregel ist aufgehoben. Spielereinwechselungen sind beliebig oft als „fliegender 
Wechsel“ gestattet, aber nur in Höhe der Mittellinie. 
 
Alle Freistöße sind indirekt, bei Vergehen im Strafraum ist auf Strafstoß zu entscheiden. 
 
Beim Anstoß, Freistoß und Eckstoß müssen die Spieler der gegnerischen Mannschaft 
mindestens 5 m vom Ball entfernt sein. 
 
Strafbestimmungen 



 
Für Vergehen während des Spiels kann der Schiedsrichter gegen Spieler folgende Strafen 
verhängen: 
 
Verwarnung 
Zeitstrafe 2 Minuten 
Feldverweis auf Dauer 
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Spieler, die auf Dauer des Feldes verwiesen wurden, sind automatisch gesperrt. (§ 26 
SpO/WFLV).  
 
Die Bestimmungen der §§ 26, 27, 28 SpO/WFLV sowie § 3 RuVO/WFLV finden 
Anwendung. 
 
Wird durch Feldverweis auf  Zeit oder Dauer die Zahl der Spieler einer Mannschaft auf 
weniger als zwei Feldspieler verringert, so muss das Spiel abgebrochen werden. Es gelten die 
Bestimmungen für die Spielwertung bei verschuldetem Spielabbruch. 
 
 
Unna, den 14.04.2011 
 
 
   Werner Conrads 
   (F+B-Spielleiter)  
 
 


